
Richtlinien B-Junioren 

 
 

Diese Richtlinien gelten zusätzlich zu den bestehenden Ordnungen des 

Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern und des Kreisfußballverbandes 

Westmecklenburg. 

 

 

Staffelleiter: 

 

Sebastian Minnert 

Neeser Steig 38 

19300 Grabow 

Mobil: 0162/9841125 

E-Mail: sebastian.minnert@kfv-westmecklenburg.de 

 

 

Alle Anfragen sind bitte an den Staffelleiter zu richten. 

 

 

Spielberechtigungen: 

 

B-Junioren einer Spielzeit sind Mädchen und Jungen, die im Kalenderjahr, in der das 

Spieljahr beginnt, das 16. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben sowie jüngere 

Spieler (C-Junioren). Stichtage für die Saison 2025/2026: 01.01.20009- 31.12.2010. 

In dieser Altersklasse sind gemischte Mannschaften (Jungen und Mädchen) 

zugelassen, sofern für die Juniorinnen eine andere Spielmöglichkeit nicht besteht und 

ihre Erziehungsberechtigten zustimmen. 

Eine Spielberechtigung für Pflichtspiele ist erforderlich. 

 

 

Austragungsmodus: 

 

B-Junioren-Mannschaften können zu Spielrunden gemeldet werden, die vom 

Kreisfußballverband organisiert werden. 

 

Es wird in einer Staffel je eine Hin - und Rückrunde gespielt. 

 

Der Kreismeister sowie die Plätze 2 und 3 werden ausgezeichnet. 

 

 

 

 

 



Spielerzahl: 

 

- 1 Torhüter und 10 Feldspieler (Norweger Modell* ist möglich) 

- maximal 5 Wechselspieler pro Mannschaft dürfen eingesetzt werden 

 

Ein- und Auswechseln: 

 

- beliebig oft 

- nur der erste Wechsel eines Spielers muss vom Schiedsrichter erfasst werden, 

  danach reicht das Anzeigen des Wechsels in einer Spielunterbrechung, um vor allem 

  in der Schlussphase das Spiel auf Zeit zu verhindern 

 

Spielfeldgröße: 

 

- Großfeld (DFB Fußballregel: rechteckig, Seitenlinie 90 – 120m, Torlinie 45 – 90m) 

 

Spieldauer: 

 

- 2 x 40 Minuten 

 

Tore: 

 

- Großfeldtore 7,32m x 2,44m, kippsicher aufzustellen 

 

Spielball: 

 

- Größe 5 mit mindestens 450g 

 

Abseits: 

 

- es gilt die Abseitsregel für Spiele auf Großfeld 

 

Spielleiter: 

 

- es wird vom Kreisverband ein ausgebildeter Schiedsrichter angesetzt 

 

* = Norweger-Modell: 

- muss vor der Saison beantragt werden 

- ist in der Ansetzung erkennbar 

- kann in der Winterpause geändert werden 

- möglich ist 9:1 oder 8:1 

- die gegnerische Mannschaft verringert die Anzahl der Spieler ebenfalls 

- das Spielfeld bleibt gleich groß 

- die für Norweger-Modell gemeldete Mannschaft darf maximal 4 Wechselspieler 

einsetzen, die gegnerische, sofern 10:1 gemeldet wurde, maximal 5 Wechselspieler. 


